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451. Bevollmächtigungen im Studienrecht – Änderungen  

Im Mitteilungsblatt der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck vom 6. Oktober 2025, 3. 

Stück, Nr. 6, kundgemachte Bevollmächtigungen werden ersetzt durch nachstehende 

Bevollmächtigungen: 

 

 

Studiendekaninnen/Studiendekane 

bevollmächtigt für die Punkte: 

Studienbeauftragte 

bevollmächtigt für die Punkte: 

10. Fakultät für 

Soziale und Politische 

Wissenschaften 

 

 

Univ.-Prof. Dr. Wilhelmus Johannes 

Gerardus Uunk  

(V: assoz. Prof. Mag. Dr. Franz Eder) 

3 bis 5, 7 bis 15, 17 für das Studium: 

MA Media, Society and 

Communication 

 

3 bis 5, 8 bis 15, 17a, 17c und 17h bis 

17n für die Studien: 

BA Politikwissenschaft 

MA Politikwissenschaft: Europäische 

und internationale Politik 

MA Politikwissenschaft 

BA Soziologie 

MA Soziologie: Soziale und politische 

Theorien 

MA Media, Society and 

Communication 

PhD-Dr. Politikwissenschaft 

PhD Social and Political Sciences 

PhD-Dr. Soziologie  

17g für alle der Fakultät für Soziale 

und Politische Wissenschaften 

zugeordneten Studien 

7 bis 9 und 17 für die Wahlpakete: 

WPBA Gesellschaft und Politik 

WPBA Medien und Kommunikation 

WPBA Methoden empirischer 

Sozialforschung 

WPMA Medienpraxis  

WPMA Recht, Sicherheit und 

Gesellschaft 

Mag. Dr. Bernadette Müller 

Kmet 

7, 17b und 17d bis f für die 

Studien: 

BA Soziologie 

MA Soziologie: Soziale und 

politische Theorie  

PhD-Dr. Soziologie  

Ass.-Prof. Dr. David Munck 

Willumsen 

7,17b und 17d bis f für die 

Studien: 

BA Politikwissenschaft 

MA Politikwissenschaft: 

Europäische und internationale 

Politik 

MA Politikwissenschaft 

 

assoz. Prof. Mag. Dr. Franz Eder  

7,17b und 17d bis f für das 

Studium: 

PhD-Dr. Politikwissenschaft 

PhD Social and Political Sciences 

 

 



 

 

Diese Bevollmächtigungen treten mit 15. April 2026 in Kraft. 

Univ.-Prof. Mag. Dr. Janette Walde 

Universitätsstudienleiterin 

452. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Systematische Theologie hat Mag. Dr. Gertraud 

Ladner bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr 

verantwortlich übertragenen Projektes "52. Tagung des Innsbrucker Kreises von Moraltheolog:innen 

und Sozialethiker:innen: Tugenden. Wegweiser liberaler Demokratien?" notwendig sind. Für eine 

Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

assoz. Prof. Mag. Dr. Nikolaus Wandinger 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Systematische Theologie 

453. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Praktische Theologie hat Univ.-Prof. Dr. Andree 

Thomas Burke bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 

Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Sammelband "Optimismus oder Hoffnung? 

Vorträge der siebenundzwanzigsten Innsbrucker Theologischen Sommertage 2026"" notwendig sind. 

Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Ass.-Prof. Mag. Dr. Anna Findl-Ludescher 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Praktische Theologie 

454. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Zivilrecht hat Ass.-Prof. Mag. Dr. Kristin Nemeth bis 

auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr 

verantwortlich übertragenen Projektes "Schwimann/Kodek, Praxiskommentar ABGB, Band: Erbrecht 

§§ 531-824 ABGB, 6. Auflage" notwendig sind.  



 

 

Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Michael Ganner 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Zivilrecht 

455. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre hat 

Univ.-Prof. Mag. Dr. Anna Gamper bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 

bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen Projektes "Tagungsband 

"Wahlen zwischen Recht und Politik"" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet 

die Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Arno Kahl 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre 

456. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre hat 

Univ.-Prof. Dr. Peter Bußjäger bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, 

die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Erstellung eines Konzeptes 

hinsichtlich der Zukunft des Standes Montafon" notwendig sind. Für eine Überschreitung der 

Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Arno Kahl 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre 

457. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Soziologie hat assoz. Prof. Dr. Friederike Stotten bis 

auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr 

verantwortlich übertragenen Projektes "Governing Mountain Commons: Resilience and Resource 

Management in the Ötztal Valley" notwendig sind.  



 

 

Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

assoz. Prof. Mag. Dr. Bernhard Weicht 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Soziologie 

458. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Wirtschaftstheorie, -politik und -geschichte hat assoz. 

Prof.  Felix Holzmeister bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 

Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Marginal Propensities to Consume & Labor 

Supply Elasticities" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 

Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Johann Scharler 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Wirtschaftstheorie, -politik und -geschichte 

459. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Organisation und Lernen hat ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. 

Martin Piber bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung 

des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Universitätsstudiengang Management, Leadership & 

Change" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte 

persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Mag. Dr. Martin Messner 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Organisation und Lernen 

460. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Organisation und Lernen hat Ass.-Prof. Mag. Hannes 

Hautz bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 

verantwortlich übertragenen Projektes "Competence Pathways in the Green and Digital Energy 

Transition" notwendig sind.  



 

 

Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Mag. Dr. Martin Messner 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Organisation und Lernen 

461. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Banken und Finanzen hat Univ.-Prof. Mag. Dr. Michael 

Kirchler bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des 

ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Metascience - Eine Analyse von 

Forschungsheterogenität" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 

Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Dr. Jürgen Huber 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Banken und Finanzen 

462. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Management und Marketing hat Univ.-Prof. Mag. 

Mag. Dr. Julia Rapp-Hautz bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die 

zur Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen Projektes "Open Strategy @ Hollu" notwendig sind. 

Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Oliver Koll 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Management und Marketing 

463. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Management und Marketing hat Katja Julia Jast bis 

auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr 

verantwortlich übertragenen Projektes "Im Spannungsfeld zwischen Tourismus und Almwirtschaft: 

Eine qualitative Analyse der Wahrnehmung von Almwirt:innen" notwendig sind.  



 

 

Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Oliver Koll 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Management und Marketing 

464. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Wirtschaftsinformatik, Produktionswirtschaft und 

Logistik hat assoz. Prof. Dr. Maximilian Schreieck bis auf Widerruf zum Abschluss von 

Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes 

"Digital Sourcing, Platforms and Ecosystems" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht 

haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Ulrich Remus 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Wirtschaftsinformatik, Produktionswirtschaft und Logistik 

465. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Sprachwissenschaft hat Mag. Dr. Shinhyoung Kang bis 

auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr 

verantwortlich übertragenen Projektes "Workshop of the European Association for Korean Language 

Education" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte 

persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Ivo Hajnal 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Sprachwissenschaft 

466. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Sprachwissenschaft hat assoz. Prof. Mag. Mag. Mag. 

Dr. Katharina Zipser bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 

Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen Projektes "Regionalität als Verkaufsargument auf 

Tiroler Bauernmärkten: Strategien, Wahrnehmung und kommunikatives Potenzial" notwendig sind.  



 

 

Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Ivo Hajnal 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Sprachwissenschaft 

467. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Vergleichende Literaturwissenschaft hat Dr. Frank 

Jochen Kraushaar bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 

Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Nahe bei nah: Perspektiven auf China und 

Taiwan im Zwielicht der Zeiten" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 

Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Sebastian Donat 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Vergleichende Literaturwissenschaft 

468. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Amerikastudien hat Univ.-Prof. Mag. Dr. Mario Klarer 

bis längstens 30.09.2027 oder bis auf vorzeitigen Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 

bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Hermeneutic 

Exempla: Retracing Medieval Exegetic Strategies in the Gesta Romanorum" notwendig sind. Für eine 

Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Christian Quendler 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Amerikastudien 

469. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Romanistik hat Univ.-Prof. Dr. Sabine Schrader bis auf 

Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr 

verantwortlich übertragenen Projektes "Unterstützung des Italienischunterrichts" notwendig sind. 



 

 

 

 Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Jannis Harjus 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Romanistik 

470. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Translationswissenschaft hat Mag. Dr. Katharina 

Mara Walter bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung 

des ihr verantwortlich übertragenen Projektes "Humanzentrierte KI im Übersetzen und Dolmetschen: 

Konzepte, Arbeitsabläufe und Kompetenzentwicklung" notwendig sind. Für eine Überschreitung der 

Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

assoz. Prof. Dr. Alena Petrova 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Translationswissenschaft 

471. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Sportwissenschaft hat Univ.-Prof. Mag. Dr. Martin 

Kopp bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 

verantwortlich übertragenen Projektes "Macht Skifahren glücklich? Eine experimentelle 

Untersuchung zur Auswirkung von Skifahren auf die unmittelbare psychische Befindlichkeit (SKI-

GLUECK)" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte 

persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Martin Schnitzer 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Sportwissenschaft 

472. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Fachdidaktik hat Univ.-Prof. Mag. Mag. Dr. Eva Maria 



 

 

Hirzinger-Unterrainer bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 

Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen Projektes "Haupttagung der ÖGSD - Interaktion, 

Inklusion und Innovation im Sprachunterricht" notwendig sind.  

Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Anke Lenzing 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Fachdidaktik 

473. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Fachdidaktik hat Univ.-Prof. Dr. Johannes Odendahl 

bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 

verantwortlich übertragenen Projektes "Fachpreise für Abschlussarbeiten in geistes-

/kulturwissenschaftlichen bzw. musisch-kreativen Fächern" notwendig sind. Für eine Überschreitung 

der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Anke Lenzing 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Fachdidaktik 

474. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Geschichtswissenschaften und Empirische 

Kulturwissenschaft hat Dr. Nadja Angelina Neuner-Schatz bis auf Widerruf zum Abschluss von 

Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen Projektes 

""Wolfsgeschichten" Interviewerhebung zu Wolfsbegegnungen in Tirol" notwendig sind. Für eine 

Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

assoz. Prof. Dr. Elena Taddei 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Geschichtswissenschaften und Empirische 

Kulturwissenschaft 



 

 

475. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Geschichtswissenschaften und Empirische 

Kulturwissenschaft hat Mag. Roland Köchl bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 

bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Menschen in 

Beziehung - Perspektiven auf Netzwerke und Verflechtungen" notwendig sind. Für eine 

Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

assoz. Prof. Dr. Elena Taddei 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Geschichtswissenschaften und Empirische 

Kulturwissenschaft 

476. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Geschichtswissenschaften und Empirische 

Kulturwissenschaft hat Maximilian Werner Josef Gröber bis auf Widerruf zum Abschluss von 

Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes 

"Alpine Landwirtschaft im historischen Mediendiskurs - eine Wissensgeschichte der agrarischen 

Reformbestrebungen in Tirol" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 

Bevollmächtigte persönlich. 

        

assoz. Prof. Dr. Elena Taddei 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Geschichtswissenschaften und Empirische 

Kulturwissenschaft 

477. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Mathematik hat Priv.-Doz.  Tommaso Russo bis auf 

Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 

verantwortlich übertragenen Projektes "Tilings and fixed-point properties: compactness, genericity, 

and renormings" notwendig sind.  

 



 

 

Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Eva Kopecká 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Mathematik 

478. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Informatik hat Univ.-Prof. Dr. Ruth Breu bis auf 

Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr 

verantwortlich übertragenen Projektes "Qualifizierungsprojekt KI2Industrie" notwendig sind. Für eine 

Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Thomas Fahringer 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Informatik 

479. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Informatik hat Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Thomas 

Fahringer bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung der 

ihm verantwortlich übertragenen Projekte "Collaborative State Machines: a novel programming 

model for the Computing Continuum, Smart Data Pipelines for the Cognitive Compute Continuum" 

notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Georg Moser 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Informatik 

480. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Informatik hat Univ.-Prof.  Justus Piater bis auf 

Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 

verantwortlich übertragenen Projektes "Robocup Junior Austrian Open FFG" notwendig sind.  



 

 

Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Thomas Fahringer 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Informatik 

481. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Informatik hat Ass.-Prof. Dr. Sashko Ristov bis auf 

Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung der ihm 

verantwortlich übertragenen Projekte ""Reale Energieeffizienz¿ (Initiativprojekt F.54248/5-2026), 

Fine-Tune LLM - Praktika für Schüler:innen 2026" notwendig sind. Für eine Überschreitung der 

Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Thomas Fahringer 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Informatik 

482. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Informatik hat Ass.-Prof. Dr. Arnab Roy bis auf 

Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 

verantwortlich übertragenen Projektes "Cross-Domain Privacy-Preserving Protocols and Symmetric 

Cryptography" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte 

persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Thomas Fahringer 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Informatik 

483. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Experimentalphysik hat Ass.-Prof. Mag. Dr. Philipp 

Schindler bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des 

ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Molecular Quantum Science and Technology 2026" 



 

 

notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Phys. Dr. Hanns-Christoph Nägerl 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Experimentalphysik 

484. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Experimentalphysik hat assoz. Prof. Dr. Thomas Monz 

bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 

verantwortlich übertragenen Projektes "CHampioning a European Advanced Manufacturing Pilot Line 

of ION-traps" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte 

persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Phys. Dr. Hanns-Christoph Nägerl 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Experimentalphysik 

485. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Experimentalphysik hat Univ.-Prof. Dr. Francesca 

Ferlaino bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung der 

ihr verantwortlich übertragenen Projekte "Light-assisted collisions in tweezer-trapped lanthanides, 

Zusatzfinanzierung SFB F1012 Neutral-Atom Quantum Architectures with high Connectivity" 

notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Phys. Dr. Hanns-Christoph Nägerl 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Experimentalphysik 

486. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Experimentalphysik hat Univ.-Prof.  Hannes Bernien 

bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 

verantwortlich übertragenen Projektes "Zusatzfinanzierung SFB F1012 Neutral-Atom Quantum 

Architectures with high Connectivity" notwendig sind.  



 

 

Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Phys. Dr. Hanns-Christoph Nägerl 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Experimentalphysik 

487. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Physikalische Chemie hat assoz. Prof. Mag. Dr. 

Bernhard Klötzer bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 

Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Resistenz von Katalysatoren gegen 

Wasserkondensation" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 

Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Chem. Dr. Julia Kunze-Liebhäuser 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Physikalische Chemie 

488. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Physikalische Chemie hat Priv.-Doz. Dr. Simon 

Penner bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des 

ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Intermetallic-based Materials for Methane Dry 

Reforming" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte 

persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Chem. Dr. Julia Kunze-Liebhäuser 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Physikalische Chemie 

489. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Physikalische Chemie hat Ass.-Prof. Priv.-Doz. Dipl.-

Ing. Dr. Engelbert Portenkirchner bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 

bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Batterietechnik" 



 

 

notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Chem. Dr. Julia Kunze-Liebhäuser 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Physikalische Chemie 

490. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Physikalische Chemie hat Dayana Donneys Victoria 

bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr 

verantwortlich übertragenen Projektes "Photo-electro integrated next-generation energy 

technologies" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte 

persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Chem. Dr. Julia Kunze-Liebhäuser 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Physikalische Chemie 

491. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Geologie hat Univ.-Prof. Mag. Dr. Christoph Spötl bis 

auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 

verantwortlich übertragenen Projektes "Temperature reconstruction during past abrupt climatic 

transitions" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte 

persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Michael Strasser 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Geologie 

492. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Geologie hat Jeffrey Munroe bis auf Widerruf zum 

Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich 

übertragenen Projektes "APART-USA Projekt Geowissenschaften" notwendig sind. Für eine 



 

 

Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Michael Strasser 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Geologie 

493. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Geographie hat Mag. Belinda Mahlknecht bis auf 

Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr 

verantwortlich übertragenen Projektes "It Wasn't the Pupils - It Was the Teachers: How Pupils 

Perceive Teachers' Involvement in (Cyber-)Bullying in Austria" notwendig sind. Für eine 

Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Arnaud Josephus Alexander Maria Temme 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Geographie 

494. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Geographie hat Carlotta Sauerwein-Schlosser bis auf 

Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr 

verantwortlich übertragenen Projektes "Umkämpftes Wasser: Transformation landwirtschaftlicher 

Wasserkulturen in Südtirol" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die 

Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Arnaud Josephus Alexander Maria Temme 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Geographie 

495. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Geographie hat Dipl.-Ing. Dipl.-Ing. Roman Schrott bis 

auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 

verantwortlich übertragenen Projektes "Wald-Struktur und Landnutzung als Indikator für die 

veränderte Bereitstellung von Ökosystemleistungen in den letzten 200 Jahren " notwendig sind. Für 



 

 

eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Arnaud Josephus Alexander Maria Temme 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Geographie 

496. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Botanik hat Univ.-Prof. Mag. Dr. Stefan Mayr bis auf 

Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 

verantwortlich übertragenen Projektes "The Future of Mountain Forests: Wissenstransfer-Event" 

notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Ilse Kranner 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Botanik 

497. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Botanik hat Andreas Maximilian Bär bis auf Widerruf 

zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich 

übertragenen Projektes "Drought-Fire-Drought: Interactive effects on tree physiology" notwendig 

sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Ilse Kranner 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Botanik 

498. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Botanik hat Dr. Laurent Alexandre Pierre Marquer 

bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 

verantwortlich übertragenen Projektes "ARTEMIS - Attica Regional IntegraTed Environmental and 

MaterIal Survey" notwendig sind.  



 

 

Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Ilse Kranner 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Botanik 

499. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Botanik hat Zhiyi Chen bis auf Widerruf zum 

Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr verantwortlich 

übertragenen Projektes "Insights into post-fire establishment of three Alpine conifer species after an 

experimental fire in Tyrol, Austria" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die 

Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Ilse Kranner 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Botanik 

500. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Mikrobiologie hat Mag. Dr. Pamela Vrabl bis auf 

Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr 

verantwortlich übertragenen Projektes "Nutrient-dependent influence of red, green, blue, and UV-A 

light on the production of destruxin A, B, and E in Metarhizium brunneum bioreactor batch cultures" 

notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Susanne Zeilinger-Migsich 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Mikrobiologie 

501. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Mikrobiologie hat Hannah Popp-Embleton bis auf 

Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr 

verantwortlich übertragenen Projektes "Charakterisierung von Beauveria-lsolaten zur Bekämpfung 

des Maikäfers " notwendig sind.  



 

 

Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Susanne Zeilinger-Migsich 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Mikrobiologie 

502. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Zoologie hat Mag. Dr. Daniela Sint bis auf Widerruf 

zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr verantwortlich 

übertragenen Projektes "Indirect monitoring of parasite and pathogen load of honey bee colonies" 

notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

ao. Univ.-Prof. Dr. Thorsten Schwerte 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Zoologie 

503. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Zoologie hat Philippe Belliard bis auf Widerruf zum 

Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich 

übertragenen Projektes "Analyzing the influence of clay and cation content on soil extracellular DNA 

for agrobiodiversity research" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 

Bevollmächtigte persönlich. 

        

ao. Univ.-Prof. Dr. Thorsten Schwerte 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Zoologie 

504. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Zoologie hat Georg Wolfgang Teischinger bis auf 

Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 

verantwortlich übertragenen Projektes "Evaluation and optimization of flower strips to promote 

functional arthropods biodiversity in agricultural land" notwendig sind.  



 

 

Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

ao. Univ.-Prof. Dr. Thorsten Schwerte 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Zoologie 

505. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Psychologie hat Chiara Orsini bis auf Widerruf zum 

Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr verantwortlich 

übertragenen Projektes "Basal forebrain and neural correlates of self-regulation traits in sustained 

attention" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte 

persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Psych. Dr. Matthias Alexander Gondan-Rochon 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Psychologie 

506. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Organische Chemie hat Dr. Lukas Zeisel bis auf 

Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 

verantwortlich übertragenen Projektes "Component-based synthesis of Waixenicin A enables TRPM7 

inhibitor development" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 

Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Thomas Magauer 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Organische Chemie 

507. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Forschungsinstitut für Textilchemie und Textilphysik hat assoz. 

Prof. Dr. Avinash Pradip Manian bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 

bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Revolutionierung 

der Nutzung von lignozellulosehaltiger Biomasse für ein nachhaltiges alpines Ökosystem" notwendig 



 

 

sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.-Ing. Tung Pham 

Leiter der Organisationseinheit Forschungsinstitut für Textilchemie und Textilphysik 

508. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Pharmazie hat Priv.-Doz. Dr. Mariana Spetea bis auf 

Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr 

verantwortlich übertragenen Projektes "Pharmacologigal evaluation of ligands for the opioid 

receptors" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte 

persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Andreas Bernkop-Schnürch 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Pharmazie 

509. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Pharmazie hat Mag. Fabian Jürgen Hammerle bis auf 

Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 

verantwortlich übertragenen Projektes "Der Einfluss problematischer Neophyten auf das 

Inhaltsstoffmuster des Tiroler Honigs" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet 

der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Andreas Bernkop-Schnürch 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Pharmazie 

510. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Ökologie hat Univ.-Prof. Mag. Dr. Michael Bahn bis 

auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 

verantwortlich übertragenen Projektes "Soil - Between (De-)Composition and (Re-)Construction in 

the Climate Crisis" notwendig sind.  



 

 

Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Birgit Christiane Schlick-Steiner 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Ökologie 

511. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Ökologie hat Dr. Christina Biasi bis auf Widerruf zum 

Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr verantwortlich 

übertragenen Projektes "Northern Peatlands on the face of climate warming and abrupt changes" 

notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Birgit Christiane Schlick-Steiner 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Ökologie 

512. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Ökologie hat Priv.-Doz. Mag. Dr. Barbara Tartarotti-

Alfreider bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des 

ihr verantwortlich übertragenen Projektes "The de novo transcriptome of the freshwater copepod 

Cyclops abyssorum tatricus reveals high-elevation adaptation" notwendig sind. Für eine 

Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Birgit Christiane Schlick-Steiner 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Ökologie 

513. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Ökologie hat Dr. Sophie Baartman bis auf Widerruf 

zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr verantwortlich 

übertragenen Projektes "Understanding the mechanism of plant carbonyl sulfide uptake" notwendig 



 

 

sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Birgit Christiane Schlick-Steiner 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Ökologie 

514. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Ionenphysik u. Angewandte Physik hat Univ.-Prof. 

Mag. Dr. Paul Scheier bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 

Erfüllung der ihm verantwortlich übertragenen Projekte "Conference on Quantum Fluid Clusters, QFC 

2026 - Sponsoring, QFC Training School 2026" notwendig sind. Für eine Überschreitung der 

Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Alexander Kendl 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Ionenphysik u. Angewandte Physik 

515. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Ionenphysik u. Angewandte Physik hat Ass.-Prof. Dr. 

Katrin Erath-Dulitz bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 

Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen Projektes "Exotische Anionen - Praktika für 

Schüler:innen 2026" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die 

Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Alexander Kendl 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Ionenphysik u. Angewandte Physik 

516. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee hat assoz. Prof. Mag. 

Dr. Rainer Kurmayer bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 

Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Subcellular visualization and quantification 

of cyanotoxin synthesis in cyanobacteria reveals distinct compartmentation" notwendig sind. Für 



 

 

eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Otto Eerikki Seppälä 

Leiter der Organisationseinheit Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee 

517. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee hat Univ.-Doz. Dr. 

Josef Wanzenböck bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 

Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Weiterentwicklung hydroakustische 

Verfahren zur Analyse von Fischbeständen" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht 

haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Otto Eerikki Seppälä 

Leiter der Organisationseinheit Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee 

518. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Grundlagen der Technischen Wissenschaften hat o. 

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Günter Hofstetter bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 

bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Stellungnahme 

zum Berechnungsbericht der Firma Andritz" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht 

haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Christoph Adam 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Grundlagen der Technischen Wissenschaften 

519. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur hat Ass.-Prof. i. R. Dipl.-Ing. Dr. 

Ekkehard Steiner bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 

Erfüllung der ihm verantwortlich übertragenen Projekte "Fatigue test on UBM in ballast box 

according to EN 17282, QVW-Wiederholungsmessungen bei 4 verschiedenen Versuchsabschnitten 



 

 

inkl. Auswertungen" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 

Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Barbara Schneider-Muntau 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur 

520. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur hat Univ.-Prof. Dr.-Ing. Markus Aufleger 

bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung der ihm 

verantwortlich übertragenen Projekte "Fischschutz durch elektrifizierte Stabrechen an 

Wasserkraftanlagen - Teil 1: Konzepte zur Nachrüstung von Stabrechen, Kegelrechen, 

Verklausungsschutz HWE Gepatsch" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet 

der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Barbara Schneider-Muntau 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur 

521. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur hat Univ.-Prof. Dr.-Ing. Anke Bockreis 

bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr 

verantwortlich übertragenen Projektes "ÖWAV-Seminar 04.02.2026" notwendig sind. Für eine 

Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Barbara Schneider-Muntau 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur 

522. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur hat Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Robert 

Hofmann bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des 

ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Messungen und Auswertungen von Kriechdrücken auf 



 

 

Wildbachsperren 2026, Datensicherung bei Wildbachsperren zur Bestimmung von Wasserdrücken 

2026" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Barbara Schneider-Muntau 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur 

523. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften hat assoz. 

Prof. Dipl.-Ing. Dr. Anton Kraler bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 

bevollmächtigt, die zur Erfüllung der ihm verantwortlich übertragenen Projekte "HTB-

Holzankerwände aud Robinienholz, Hilti HCW-S Untersuchung Systemverbinder" notwendig sind. Für 

eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Streicher 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften 

524. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften hat Univ.-

Prof. Dipl.-Ing. Dr. Robert Lang bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, 

die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Fachwerksdiagonalen" notwendig 

sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Streicher 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften 

525. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften hat Priv.-

Doz. Dipl.-Ing. Dr. Michele Bianchi Janetti bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 

bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Messung 

Wärmedurchlasswiderstand Massivholzplatten" notwendig sind. Für eine Überschreitung der 



 

 

Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Streicher 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften 

526. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Gestaltung hat assoz. Prof. Dipl.-Ing. Andreas Flora bis 

auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 

verantwortlich übertragenen Projektes "Nature in Urban Areas " notwendig sind. Für eine 

Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Stefan Rutzinger 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Gestaltung 

527. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Experimentelle Architektur hat Dipl.-Ing. Gilbert 

Sommer bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des 

ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Realisierung eines experimentellen Architekturprojektes 

für eine elementarpädagogische Bildungseinrichtung im Freiland der Marktgemeinde Nenzing in 

Vorarlberg." notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte 

persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Kathrin Aste 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Experimentelle Architektur 

528. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Experimentelle Architektur hat Dipl.-Ing. Teresa 

Stillebacher bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung 

des ihr verantwortlich übertragenen Projektes "Integrationshaus Innsbruck" notwendig sind. Für eine 



 

 

Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Kathrin Aste 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Experimentelle Architektur 

529. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Mechatronik hat Ass.-Prof. Dr. Lukas Kaserer bis auf 

Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 

verantwortlich übertragenen Projektes "Grundlagenentwicklung für High-performance Refractory 

Materials via Additive Manufacturing" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet 

der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Johannes Gerstmayr 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Mechatronik 

530. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Mechatronik hat Dipl.-Ing. Andreas Johann Hanschek 

bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 

verantwortlich übertragenen Projektes "Real-time Capable Predictive Control for Hybrid Energy 

Storage Systems" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte 

persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Johannes Gerstmayr 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Mechatronik 

531. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Mechatronik hat Oliver Simon Ott bis auf Widerruf 

zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich 

übertragenen Projektes "Mapping Accessibility for Public Transportation" notwendig sind. Für eine 



 

 

Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Johannes Gerstmayr 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Mechatronik 

532. Ausschreibung der Stelle einer Universitätsprofessur für Betriebswirtschaftslehre mit 

dem Schwerpunkt Organisation und Nachhaltigkeit 

Am Institut für Organisation und Lernen der Fakultät für Betriebswirtschaft der Universität 

Innsbruck ist eine 
 

Universitätsprofessur 

für 

Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Organisation und Nachhaltigkeit 

zu besetzen. Es handelt sich um eine Professur gemäß § 99 Abs. 4 UG. Das privatrechtliche 

Arbeitsverhältnis auf Basis des Angestelltengesetzes wird mit der Universität unbefristet 

eingegangen. Das Beschäftigungsausmaß beträgt 100%. Diese Stelle ist nur für Assoziierte 

Professorinnen und Assoziierte Professoren (§ 27 KV) der Universität Innsbruck 

vorgesehen. 

 
Aufgaben 

Aufgabe der Professorin/des Professors ist die Vertretung des Faches Organisation und 

Nachhaltigkeit in Forschung und Lehre. 

Die Professorin/der Professor soll sich in der Forschung auf die Wechselwirkung zwischen 

Gesellschaft und Organisationen vor allem im Bereich der Nachhaltigkeit fokussieren. 

Themen in diesem Forschungsbereich sind beispielsweise die gesellschaftlichen 

Entwicklungen und Kontroversen im Bereich Nachhaltigkeit und wie sich diese auf 

organisationales Handeln auswirken sowie die institutionelle und kulturelle Transformation 

von Organisationen und Industrien hin zu mehr Nachhaltigkeit. 

Die Forschung soll innerhalb des Instituts für Organisation und Lernen anschlussfähig sein 

und zum Forschungsschwerpunkt „Economy, Politics and Society (EPoS)" und somit zur 

Profilbildung des Instituts und der Fakultät für Betriebswirtschaft beitragen. 

Publikationstätigkeit in hochwertigen internationalen Fachzeitschriften sowie Kooperation 

mit internationalen Forschungs- und/oder Projektpartner/innen werden ebenso erwartet 

wie die Einwerbung von kompetitiven Drittmitteln. 

In der Lehre soll die Professorin/der Professor an den einschlägigen Bachelor-, Master- 

und PhD-Programmen der Fakultät für Betriebswirtschaft in deutscher und englischer 

Sprache mitwirken. Darüber hinaus wird erwartet, dass sich die Professorin/der Professor 

an der strategischen Weiterentwicklung der Fakultät für Betriebswirtschaft sowie an der 

akademischen Selbstverwaltung beteiligt. 
 



 

 

Anstellungserfordernisse 

I. Die assoziierte Professorin oder der assoziierte Professor muss 
1. nach ihrem oder seinem letzten Qualifikationsschritt 

herausragende Forschungsleistungen erbracht haben, 

2. sich in der forschungsgeleiteten Lehre durch didaktisch sehr gute Leistungen, 

eine vertiefte Theorien- und Methodenreflexion sowie die Förderung der 

Studierenden und des akademischen Nachwuchses bewährt haben, 

3. sich in die akademische Selbstverwaltung eingebracht haben und 

4. über ein hohes Ausmaß an Sozialkompetenz verfügen. 

II. (1) Die unter I.1. genannte Bedingung liegt vor, wenn folgende Kriterien erfüllt werden: 

1. mehrere Publikationen als Hauptautorin oder Hauptautor in führenden 

nationalen und internationalen Fachzeitschriften oder vergleichbar 

reputierten fachrelevanten Publikationsorganen sowie 

2. mehrere eingeladene Vorträge auf nationalen und internationalen Tagungen. 

(2) Darüber hinaus muss mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllt werden: 

1. Ruf an eine andere Universität bzw. Listenplätze im Rahmen 

von Berufungsverfahren 

2. Gast- oder Vertretungsprofessuren 

3. Wissenschaftliche Auszeichnungen 

4. Erfolgreiche Einwerbung kompetitiver Forschungsmittel. 

III. Die unter I.2. genannte Bedingung liegt bei überzeugend positiver Lehrevaluation 

von mindestens vier Lehrveranstaltungen vor. 

IV. Die unter I.3. genannte Bedingung liegt jedenfalls bei einer der folgenden 

Funktionen vor: 

1. Mitgliedschaft im Fakultätsrat bzw. im Institutsbeirat 

2. Mitgliedschaft im Senat und in vom Senat eingesetzten Kommissionen 

3. Leitung von Organisationseinheiten (Fakultäten, Institute, 

Forschungsschwerpunkte, Forschungsplattformen) und 

Arbeitsbereichen 

4. Leitung von Forschungszentren. 

 
Bewerbungen müssen bis spätestens 

06.05.2026 

an der Universität Innsbruck, Fakultäten Servicestelle, Standort Karl-Rahner-Platz 3, A-6020 

Innsbruck (fss-karlrahnerplatz@uibk.ac.at) eingelangt sein. 

Die Universität Innsbruck strebt eine Erhöhung des Frauenanteils beim wissenschaftlichen 

Personal insbesondere in Leitungsfunktionen an und lädt daher qualifizierte Frauen 

ausdrücklich zur Bewerbung ein. Bei gleicher Qualifikation werden Frauen vorrangig 

aufgenommen. 
 

Für diese Position ist eine Einreihung in die Verwendungsgruppe A1 des Kollektivvertrages 

für Arbeitnehmer:innen der Universitäten und ein Mindestentgelt von € 6.713,30/Monat 

(14 mal) vorgesehen. 

mailto:fss-karlrahnerplatz@uibk.ac.at


 

 

Die Bewerbungsunterlagen sollen jedenfalls enthalten: 

- Lebenslauf mit Darstellung des wissenschaftlichen und beruflichen Werdegangs; 

- Liste der wissenschaftlichen Veröffentlichungen, Vorträge sowie sonstiger 

wissenschaftlicher Arbeiten und Projekte, inklusive der Drittmittelprojekte unter 

Angabe des budgetären Eigenanteils, der Art der Einwerbung (kompetitiv/nicht 

kompetitiv) und der Rolle bei der Antragstellung; 

- Beschreibung abgeschlossener, laufender und geplanter Forschung; 

- ein Lehrekonzept und die fünf wichtigsten Arbeiten (Volltext). 

 
Die Bewerbungsunterlagen sind digital (E-Mail mit pdf-Anhang) beizubringen. 

 

Univ.-Prof.in Dr.in Veronika 

Sexl R e k t o r i n 

533. Ausschreibung einer externen Einrichtung:  Universitätsprofessur für das Fach 

„Architekturtheorie und Architekturentwurf“ an der Akademie der bildenden Künste Wien 

An der Akademie der bildenden Künste Wien gelangt folgende Stelle zur Ausschreibung: 

Universitätsprofessur 

gem. § 99 Universitätsgesetz 2002 für Architekturtheorie und Architekturentwurf am Institut 

für Kunst und Architektur (IKA) im vollen Beschäftigungsausmaß ab 01.10.2026 für ein Jahr.  

 

Die Architekturausbildung am IKA beruht auf einer interagierenden Struktur aus fünf 

Plattformen, die je einen spezifischen Schwerpunkt bilden. Diese fünf Plattformen sind: 

Analoge Digitale Produktion (ADP), Tragkonstruktion Material Technologie (CMT), Ökologie 

Nachhaltigkeit Kulturelles Erbe (ESC), Geschichte Theorie Kritik (HTC), Geographie 

Landschaften Städte (GLC). 

 

Diese Professur ist in der Plattform Geschichte Theorie Kritik (HTC) angesiedelt. Zu den 

Aufgaben der Professur gehören die Entwurfslehre, Lehrveranstaltungen und Forschung 

sowie Administration. 

 

Anstellungsvoraussetzungen 

 

 Qualifikation als Architekt_in oder Architekturtheoretiker_in mit einem 

entsprechenden österreichischen oder gleichwertigen internationalen 

Hochschulabschluss auf PhD-Niveau in Architektur oder Nachweis einer der 

Verwendung entsprechenden gleichwertigen akademischen Qualifikation durch 

internationale Publikations-, Vortrags- und Forschungstätigkeit 

 Nachweis einer anerkannten hochqualifizierten wissenschaftlichen oder künstlerisch-



 

 

wissenschaftlichen Position im Bereich Architekturtheorie und/oder 

Architekturgeschichte 

 universitäre Lehrerfahrung im Bereich der oben genannten Plattform Geschichte 

Theorie Kritik (HTC), welche auch Entwurfsbetreuung umfasst 

 ausgezeichnete Englisch- und/oder Deutschkenntnisse 

 diskriminierungskritisches Grundverständnis sowie die Bereitschaft sich dahingehend 

fortzubilden 

 

Gewünschte Qualifikationen 

 

 außerordentliche Kenntnisse und Leistungen in Architekturtheorie, sowie die 

Fähigkeit, diese mit der entwerferischen Tätigkeit der Studierenden zu verbinden 

 Expertise im Bereich Architekturentwurf mit Schwerpunkt Architekturtheorie, 

Architektur- und Stadtgeschichte 

 soziale Kompetenzen und Teamfähigkeit 

Zur Lehrverpflichtung gehören Lehrveranstaltungen im Ausmaß von mindestens 14 

Unterrichtsstunden pro Woche. 

 

Der monatliche Bruttobezug nach dem Kollektivvertrag für die Arbeitnehmer_innen der 

Universitäten in der Gehaltsgruppe A1 beträgt derzeit Euro 6.713,30. 

 

Interessent_innen bewerben sich bitte unter Beilage folgender Dokumente bis 29.5.2026 

unter: www.akbild.ac.at/jobs: (1) Motivationsschreiben, (2) detaillierter Lebenslauf, (3) 

Referenzprojekte, (4) Beschreibung der Lehransätze / Lehrkonzept, (5) Beschreibung 

bisheriger Lehrveranstaltungen mit exemplarischen Studierendenarbeiten, (6) Formulierung 

eines Forschungsschwerpunktes im Rahmen des Wissensgebietes der Plattform HTC.  

 

Die Akademie der bildenden Künste Wien bekennt sich zu einem chancengerechten Lern-, 

Lehr-, Forschungs- und Arbeitsumfeld und wirkt auf den Abbau von Diskriminierungen und 

strukturellen Barrieren hin. Daher begrüßt die Akademie ausdrücklich die Bewerbung von 

qualifizierten Personen, die aufgrund ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung, 

ethnischen Zugehörigkeit, Religion oder Weltanschauung oder ihres Alters strukturell 

benachteiligt sind. Dabei ist besonders zu berücksichtigen, wenn eine Person mehrere 

Diskriminierungsgründe auf sich vereint (intersektionaler Ansatz). 

 

Die Akademie der bildenden Künste Wien strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen an 

und ersucht nachdrücklich um Bewerbungen von qualifizierten Frauen. Weiters bemüht sich 

die Akademie um die Herstellung von möglichst barrierefreien Bewerbungs- und 

Arbeitsbedingungen. In diesem Rahmen unterstützt die Akademie aktiv die Bewerbung von 

Menschen mit Behinderungen. Bewerber_innen können sich im Vorfeld an die 

Personalabteilung oder die Behindertenvertrauenspersonen der Akademie wenden. Die 

Bewerber_innen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von Reise- und Aufenthaltskosten, 

die aus Anlass des Aufnahmeverfahrens entstanden sind. 



 

 

 

Mag. Laura Bianca Gráf 

Rechts- und Personalabteilung 

Akademie der bildenden Künste Wien 

534. Ausschreibung einer externen Einrichtung: Universitätsprofessur für das Fach 

„Architekturentwurf“ an der Akademie der bildenden Künste Wien 

An der Akademie der bildenden Künste Wien gelangt folgende Stelle zur Ausschreibung: 

Universitätsprofessur 

 

gem. § 99 Universitätsgesetz 2002 für Architekturentwurf am Institut für Kunst und 

Architektur („IKA Gastprofessur“) im vollen Beschäftigungsausmaß ab 17.02.2027 befristet 

bis 16.02.2028.  

 

Die Architekturausbildung am IKA beruht auf einer interagierenden Struktur aus fünf 

Plattformen, die je einen spezifischen Schwerpunkt bilden. Diese fünf Plattformen sind: 

Analoge Digitale Produktion (ADP), Tragkonstruktion Material Technologie (CMT), Ökologie 

Nachhaltigkeit Kulturelles Erbe (ESC), Geographie Landschaften Städte (GLC), Geschichte 

Theorie Kritik (HTC). 

 

Für die Professur ist eine Schwerpunktsetzung in ein bis zwei der oben genannten 

Plattformen (ausgenommen der Plattform HTC) zu formulieren.  

 

Anstellungsvoraussetzungen 

 

 Qualifikation als Architekt_in mit einem entsprechenden abgeschlossenen 

österreichischen oder gleichwertigen internationalen Hochschulabschluss 

oder Nachweis einer der Verwendung entsprechenden gleichwertigen akademischen 

Qualifikation 

 Nachweis einer international anerkannten hochqualifizierten außeruniversitären, 

künstlerisch und/oder wissenschaftlich hervorragenden Entwurfs- und/oder 

Baupraxis 

 universitäre Lehrerfahrung im Bereich mindestens einer der vier genannten 

Wissensbereiche 

 ausgezeichnete Englisch- und/oder Deutschkenntnisse 

 diskriminierungskritisches Grundverständnis sowie die Bereitschaft sich dahingehend 

fortzubilden 

 



 

 

Gewünschte Qualifikationen 

 

 Expertise im Bereich Architekturentwurf 

 fachlicher Schwerpunkt in mindestens einer der vier genannten Plattformen 

 

Zur Lehrverpflichtung gehören Lehrveranstaltungen im Ausmaß von mindestens 14 

Unterrichtsstunden pro Woche. 

 

Der monatliche Bruttobezug nach dem Kollektivvertrag für die Arbeitnehmer_innen der 

Universitäten in der Gehaltsgruppe A1 beträgt derzeit Euro 6.713,30. 

 

Interessent_innen bewerben sich bitte unter Beilage folgender Dokumente bis 29.5.2026 

unter: www.akbild.ac.at/jobs: (1) Motivationsschreiben, (2) detaillierter Lebenslauf, (3) 

Referenzprojekte, (4) Beschreibung der Lehransätze / Lehrkonzept, (5) Beschreibung 

bisheriger Lehrveranstaltungen mit exemplarischen Studierendenarbeiten, (6) Formulierung 

eines Schwerpunktes in ein bis zwei der vier oben genannten Plattformen. 

 

Die Akademie der bildenden Künste Wien bekennt sich zu einem chancengerechten Lern-, 

Lehr-, Forschungs- und Arbeitsumfeld und wirkt auf den Abbau von Diskriminierungen und 

strukturellen Barrieren hin. Daher begrüßt die Akademie ausdrücklich die Bewerbung von 

qualifizierten Personen, die aufgrund ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung, 

ethnischen Zugehörigkeit, Religion oder Weltanschauung oder ihres Alters strukturell 

benachteiligt sind. Dabei ist besonders zu berücksichtigen, wenn eine Person mehrere 

Diskriminierungsgründe auf sich vereint (intersektionaler Ansatz). 

 

Die Akademie der bildenden Künste Wien strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen an 

und ersucht nachdrücklich um Bewerbungen von qualifizierten Frauen. Weiters bemüht sich 

die Akademie um die Herstellung von möglichst barrierefreien Bewerbungs- und 

Arbeitsbedingungen. In diesem Rahmen unterstützt die Akademie aktiv die Bewerbung von 

Menschen mit Behinderungen. Bewerber_innen können sich im Vorfeld an die 

Personalabteilung oder die Behindertenvertrauenspersonen der Akademie wenden.  

 

Die Bewerber_innen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von Reise- und 

Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Aufnahmeverfahrens entstanden sind. 

 

Mag. Laura Bianca Gráf 

Rechts- und Personalabteilung 

Akademie der bildenden Künste Wien 



 

 

535. Hinweis zur Ausschreibung von Stellen des wissenschaftlichen und künstlerischen 

Universitätspersonals sowie von Stellen des allgemeinen Universitätspersonals 

Die Ausschreibung von Stellen der Universität Innsbruck erfolgt nicht über diesen Teil des 
Mitteilungsblatts, sondern kann im Karriereportal der Universität Innsbruck jeweils unter der 
betreffenden Stellenbezeichnung (Chiffre) abgerufen werden: 
http://orawww.uibk.ac.at/public_prod/owa/karriereportal.home  

 

https://orawww.uibk.ac.at/public_prod/owa/karriereportal.home
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